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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Indirekte Steuern

Anlässlich der Herbstsession 2015 befasste sich der Nationalrat erstmals mit der
Teilrevision des Mehrwertsteuergesetzes (MWSTG), die der Bundesrat im Februar 2015
präsentiert hatte. Die grosse Kammer stimmte in den meisten Punkten mit den
Vorschlägen der Regierung überein. So sollen neu ausländische Unternehmen ab dem
ersten Franken Umsatz in der Schweiz steuerpflichtig werden, sofern sie nicht
nachweisen, dass sie weltweit weniger als CHF 100'000 Umsatz erwirtschaften. Davon
betroffen sind auch Online-Händler, die bis anhin von Steuerfreibeträgen profitierten.
Auch die Ersetzung der fiktiven Vorsteuer auf Kunstgegenständen, Antiquitäten und
Sammlerstücken durch eine Margensteuer wurde vom Nationalrat nicht infrage gestellt.
Auf Widerstand stiess hingegen der mit 13 zu 11 Stimmen von der vorberatenden
Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-NR) nur knapp unterstützte Vorschlag
des Bundesrates, Take-Away-Leistungen nur dann unter den reduzierten Steuersatz
fallen zu lassen, wenn das Unternehmen sie von gastgewerblichen Leistungen
unterscheiden kann. Eine Minderheit Amstutz (svp, BE) störte sich daran, dass es so
"allein auf formelle Kriterien gestützt" zu einer Überbesteuerung kommen könnte. Trotz
der Unterstützung von SVP und FDP unterlag der Minderheits-Vorstoss, der bei
geltendem Recht bleiben wollte, mit 72 zu 97 Stimmen bei 3 Enthaltungen. Die grosse
Kammer schuf indes in einigen anderen Bereichen Differenzen zum bundesrätlichen
Gesetzesvorschlag. Die Verlängerung der absoluten Verjährungsfrist von 10 auf 15 Jahre
wurde auf Anraten der WAK-NR mit 122 zu 49 Stimmen bei 2 Enthaltungen verworfen.
Das von links ins Feld geführte Argument, wonach eine längere Verjährungsfrist zu
einem vermehrt konsensuellen Verfahren und damit zu einer Entlastung der
Rechtsprechung führen würde, vermochte ausserhalb der eigenen Reihen kaum zu
überzeugen. In der Frage der Besteuerung von Parkplätzen von Gemeinden sprach sich
der Nationalrat mit 151 zu 21 Stimmen bei 6 Enthaltungen für die Beibehaltung der
bisherigen Regelung aus und folgte damit der WAK-NR. Eine Minderheit Maier (glp, ZH),
die wie der Bundesrat zur Vereinfachung der Besteuerung die Unterscheidung zwischen
Parkplätzen im Gemeingebrauch und allen weiteren Parkplätzen nicht mehr zulassen
wollte, stiess mit einer Ausnahme ausschliesslich bei Grünen und Grünliberalen auf
Zustimmung. Unbestrittenen waren indes die von der WAK-NR vorgeschlagene
Ergänzung, dass neben kostenpflichtigen Online-Ausgaben von Zeitungen und
Zeitschriften auch E-Books mit dem reduzierten Satz besteuert werden, und die von
der Kommission vorgenommene Präzisierung der Definition zur Steuerbefreiung von
Spenden und Gönnerbeiträgen, die nur dann zur Anwendung kommt, wenn ein
gemeinnütziges Unternehmen wie die Rega seinen Gönnerinnen und Gönnern mitteilt,
dass auf allfällige Vorteile kein Anspruch besteht. 1
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1) AB NR, 2015, S. 1810 ff.; Medienmitteilung WAK-NR vom 13.5.15
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